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Norm

DSt 1872 §53 Z3

EntmO §4

Rechtssatz

Einem beschränkt entmündigten Anzeiger steht gegen einen Ablassungsbeschluß des Disziplinarrates kein

Beschwerderecht zu; er kann ein solches nur durch den Beistand ausüben. Der Ablassungsbeschluß ist daher nur dem

Beistand und nicht dem beschränkt Entmündigten zuzustellen.
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